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Versicherung 

Württembergische Versicherung 

 

Generalagentur: Mario Sturm 

Stennewitzer Str. 19 

06184 Kabelsketal 

Telefon: 0345 6859994 

Funk:  

Fax: 0345 6859993 

 



Versicherungen - Übersicht 

 

• Pächter 

• Vorstände 

• Verein 

• Gebäudeversicherung 

• Personen ohne Pachtvertrag 



Versicherungen - Pächter 

• Unfall-/ Haftpflichtversicherung U069000 / H700200 

– Berechnung pro belegte Parzelle 

– pro Pächter 02,89 € 
• davon 0,31 € Anteil Haftpflichtversicherung 

• Rechtsschutzversicherung 
– Rechtsschutz im Pacht- und Vereinsrecht 

– Bis Ende 2008 Berechnung für alle Parzellen des 
Vereins 

– ab 2009 Berechnung pro belegte Parzelle 

– pro Pächter 02,30 € 



Pächter - Unfall-/Haftpflichtversicherung 

 

• Über die Versicherung sind versichert: 
– der Pächter 

– der Ehepartner 

– der Lebenspartner, wenn dieser in der 
Wohnung des Pächters gemeldet ist 

– Kinder bis 18 Jahre 



Versicherungen - Vorstände 

• Vorstandsrechtsschutz  
– betrifft alle Streitigkeiten im Zivilrecht 

– pro Vorstand  30,00 € 

• Gruppenvorstandsunfallversicherung  
– Versicherung für alle Vorstandsmitglieder, die bei dienstlichen 

Arbeiten verunfallen 

– pro Person  10,30 € 

• Dienstreiserahmenversicherung  
– pro Person  55,55 € 



Versicherungen - Verein 

• Vereinseigentum 

– Prämie   51,50 € 

• Rechtsschutz  

– Prämie   10,00 € 

• Vereinsheimrechtsschutz 

– 6,5% der Bruttojahrespacht = Vers.-Steuer incl. 

19% MwSt 



Verein - Vereinseigentum 

• Vereinseigentum 

– darunter zählt 

• Außenumzäunung 

• Hauptwasserleitung (Frostschutz) 

• Eingangstore 

– Grundsicherung 3000,00 € 

Als erstes ist Anzeige bei der Polizei zu machen 

und anschließend bei der Versicherung 



Verein - Rechtsschutz 

• Rechtsschutz 

Die Versicherung setzt voraus, das für jede 

Parzelle die Rechtsschutzversicherung von  

2,30 € pro Pächter gezahlt wurde. 



Versicherungen - Gebäude 

• Lauben der Pächter und vereinseigene Gebäude 

 

• Grunddeckung gemäß dem Rahmenvertrag 

– pro Gebäude 31,00 € 

 

• Erhöhung der Grunddeckung zum 

Rahmenvertrag 



Gebäude - Grunddeckung 

 

Grunddeckung gemäß dem Rahmenvertrag 

– beinhaltet für 31,00 € 

• Gebäude-Feuerversicherung 5000,00 € 

• Inhaltsversicherung (F, ED)  2000,00 € 

• Glasversicherung   0500,00 € 

 



Gebäude - Erhöhung der Grunddeckung 

• für das Gebäude gegen Feuerschäden 

• für den Inhalt der Gartenlaube gegen Feuer- und 

Einbruchdiebstahlschäden 

• für Gebäudebeschädigung durch Einbruchdiebstahl 

• für die Gartenlaubenverglasung 

• Gebäude-, Sturm- und Hagelversicherung für die 

Gartenlaube 

• Gebäude-Leitungswasserversicherung 



für das Gebäude gegen Feuerschäden 

• Brand-, Blitzschlag- und Explosionsschäden 

 

• um mindestens 500,00 €  zu 1,00 € 

• je weitere 500,00 € erhöht sich die 

Versicherungssumme um 1,00 € 



für den Inhalt der Gartenlaube 

• gegen Feuer- und 

Einbruchdiebdtahlschäden einschließlich 

der Schäden durch Vandalismus 

 

• um mindestens 500,00 € zu  
• je weitere 500,00 € erhöht sich die 

Versicherungssumme um 



für Gebäudebeschädigung durch Einbruchdiebstahl 

 

• von 400,00 € auf 800,00 € - Mehrbeitrag 

20,00 € 



für die Gartenlaubenverglasung 

 

• um mindestens 100,00 € zu 1,00 € 

• je weitere 100,00 € erhöht sich die 

Versicherungssumme um 1,00 € 



Gebäude-, Sturm- und Hagelversicherung  für die Gartenlaube 

 

• um mindestens 1000,00 € zu 2,00 € 

• je weitere 500,00 € erhöht sich die 

Versicherungssumme um 1,00 € 



Gebäude-Leitungswasserversicherung für die Gartenlaube 

 

• mindestens 1000,00 € zu 1,00 € 

• je weitere 500,00 € erhöht sich die 

Versicherungssumme um 0,50 € 



Personen ohne Pachtvertrag 

• Unfall-/ Haftpflichtversicherung 

– Familienangehörige 

– Mitglieder des Vereins ohne Pachtvertrag 

– Helfer für den Verein 

– Helfer für den Pächter 

 

– pro Person 02,89 € 



Versicherungen Familienangehörige, Mitglieder, Helfer - Hinweis 

– Familienangehörige 

• Kinder über 18 Jahre 

• Personen aus dem Familienkreis, die sich öfters in der Parzelle aufhalten 

– Mitglieder 

• Personen, die Mitglied im Verein sind, aber keine Parzelle gepachtet haben 

und weder Ehe- oder Lebenspartner eines Pächters sind 

– Helfer für den Verein 

• es ist notwendig die Unfall-/Haftpflichtversicherung abzuschließen 

• es reicht aus, wenn die Versicherungsprämie kurz vor Beginn des 

Arbeitseinsatzes gezahlt wird 

– Helfer für den Pächter 

• die Person hilft dem Pächter bei Arbeiten auf seiner Parzelle 

• bei Unfällen kommt die Privathaftpflichtversicherung dieser Person zu 

Anwendung 



Versicherungen - Übersicht 

Versicherungsart Rahmenvertrag – Nr. Police – Nr. 

Unfallversicherung   

Haftpflichtversicherung  FKA 30-4379670-72 

Gruppenunfallversicherung  UNF 35-0252139-77 

Vereinsrechtsschutz  RS 49-0260911-19 

Dienstreise-Rahmenvertrag 

Kraftfahrtversicherung 

  

KFZ 40-0430692-45 

Laubenversicherung  PK 12-3445509-11 

- Glasversicherung   

- Verbundene 

Hausratversicherung 

- Vereinsheim 

 

 FKA 10-0171690-81 

 



Schadensmeldung 

– Jeder Schaden ist innerhalb von 14 Tagen  

anzuzeigen 

– Tödlicher Unfall 

• innerhalb von 24 bis 48 Stunden 

mündlich melden 

– Laubenbrände 

• innerhalb von 24 bis 48 Stunden 

mündlich melden 



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 

 

Wir stehen Ihnen für weitere Fragen gern 

zur Verfügung! 


